
Digitale Krankschreibung?
Beitrag von „Humblebee“ vom 22. September 2023 14:41

Zitat von 0911Mathematiker

Schriftlich ist die urkundliche Gestaltung der Willenserklärung. Urkundlich bedeutet
insbesondere auf einem dauerhaften Träger also vom Papier über das Pergament bis
zur Steintafel. Das ist wichtig für die Archvierung.

Elektronisch ist der Text in der mail.

Textlich ist elektronisch oder schriftlich.

Der Rest steht dann in 126 BGB.

Stimmt, das hatte ich nicht ganz auf dem Schirm.

Zitat von 0911Mathematiker

Damit sind dann überall dort wo im Schulrecht "schriftlich" steht die elektronischen
Übertragungen von AU aktuell ausgeschlossen.

Für NDS gilt das also erstmal nicht; siehe Gesetzestext oben. Wobei die meisten Schulen es
vermutlich nicht bei mündlichen, telefonischen oder elektronischen Entschuldigungen belassen,
sondern auf der Schriftform bestehen.

Meine Nachfrage bei mehreren Berufsschulklassenlehrer*innen an meiner Schule ergab heute,
dass bislang alle erkrankten Azubis ebenfalls noch ihre AU in Papierform vorgelegt hätten.
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